
Wesen und Inhalt der einschlägigen politökono-
mischen Kategorie zu entnehmen ist, den die Ge
setzesnorm ja nur widerspiegelt.
Der erkennende Senat hält diese Auffassungen für 

richtig. Der Meinungsstreit setzt erst da ein, wo es 
sich um die Behandlung der sog. Konsumtionsgüter, 
also derjenigen Sachen handelt, die planmäßig zur 
Veräußerung an die Bürger und zu deren Verbrauch 
bestimmt sind, politökonomisch den Charakter als 
„Waren“ tragen und daher, solange sie noch im staat
lichen Eigentum stehen, zum staatlichen Konsum
tionsmittelfonds gehören. Hier werden hinsichtlich 
der Zulassung des gutgläubigen Erwerbs, wie die oben 
angeführten Belegstellen ergeben, Auffassungen ver- 
creten, die vom völligen Ausschluß bis zur unbe
schränkten Zulassung reichen.

Zur Entscheidung steht diese Frage hier lediglich 
für den Fall der Sicherung der Sparkassenkredite, die 
an Rückkehrer aus Westdeutschland bzw. Westberlin 
ausgegeben werden.

Daß die Sachen, welche der Darlehnsnehmer aus 
den ihm zur Verfügung gestellten Kreditmitteln er
wirbt, Konsumtionsgüter sind, d. h. Warencharakter 
tragen, kann nicht zweifelhaft sein. Allein daraus 
aber kann nach Auffassung des erkennenden Senats 
nicht gefolgert werden, daß man auch in bezug auf 
sie im gegebenen Fall den Rechtserwerb durch guten 
Glauben zuzulassen berechtigt wäre. Denn, politöko
nomisch gesehen, gehören die in Rede stehenden 
Sachen, solange sie sich im Eigentum des Staates be
finden — und das ist der Fall bis zur völligen Rück
zahlung des im einzelnen Fall gewährten Kredits —, 
dem staatlichen Versicherungsfonds an, der Bestand
teil des staatlichen Akkumulationsfonds ist (Lehrbuch 
der Politökonomie, Berlin 1955, S. 621). Dabei kann 
es keinen Unterschied machen, ob die Sachen dem 
staatlichen Eigentum auf dem Wege der vertraglichen 
Sicherungsübereignung oder unmittelbar kraft Ge
setzes zugeführt werden. Denn ökonomisch muß die 
Wirkung in beiden Fällen notwendigerweise die 
gleiche sein. Die Zweckbestimmung der dem letztge
nannten Fonds zur Verfügung stehenden Mittel be
steht nun — neben anderen, die im vorliegenden Fall 
nicht interessieren — darin, als staatlicher Reserve
fonds zur Deckung von Vermögensverlusten, also von 
Ausfällen zu dienen, die im Bereich der staatlichen 
sozialistischen Wirtschaftsführung eintreten und sich 
hemmend auf den Reproduktionsprozeß auswirken 
können.

Der volle Übergang der in Rede stehenden beweg
lichen Sachen in das Volkseigentum kann mit Grund 
nicht in Zweifel gezogen werden. Rechtspolitisch 
steht die Stellung der Sicherungsübereignung im Sy
stem des Zivilrechts hier nicht zur Erörterung, sie ist 
in der Tat, so wie sie sich in der Rechtsprechung ent
wickelt hat, ein Ersatz für das dem deutschen Recht 
unbekannte Registerpfandrecht an beweglichen 
Sachen. Fest steht auf alle Fälle, daß die vertragliche 
Sicherungsübereignung im vorliegenden Fall, also für 
staatliche Kredite, ihre gesetzliche Anerkennung durch 
die Anordnung vom 29. April 1954 gefunden hat (vgl. 
hierzu auch „Das Zivilrecht der Deutschen Demokra
tischen Republik“, Sachenrecht, Berlin 1956, S. 313).

Ihre rechtliche Wirkung aber kann — im Einklang 
mit den bereits dargelegten ökonomischen Gründen 
— keine andere sein, als daß sie — ebenso wie der 
kraft Gesetzes eintretende Eigentumswechsel nach der 
Anordnung Nr. 2 — das v o l l e  Eigentum auf den 
Staat überträgt. Der Staat als Träger des sozialisti
schen Eigentums wird vom Erwerb der Sachen an bis 
zum Erlöschen der staatlichen Darlehnsforderung 
voller Eigentümer der Sachen. Ihm stehen die Rechte 
und Ansprüche aus dem Eigentum zu (§§ 903 ff., 
985 ff. BGB). Er trägt auch die Gefahr des zufälligen 
Untergangs der Sache. Grundsätzlich steht ihm also 
auch das Recht zu, über die Sache zu verfügen (§ 903 
BGB), womit nicht im Widerspruch steht, daß der 
Staat aus dem Sicherungsvertrag — also obligato
risch — verpflichtet ist, dem Sicherungsgeber wäh
rend der Laufzeit des Darlehns, solange dieser seinen 
Verpflichtungen nachkommt, den Gebrauch der Sache 
zu gestatten, sich selbst also so lange einer den Besitz 
der Sache störenden oder gar aufhebenden Verfügung

über die Sache zu enthalten. Die Begründung des 
diesbezüglichen Besitzkonstituts bildet ja nach § 930 
BGB gerade die notwendige Voraussetzung für die 
rechtswirksame Entstehung des Eigentums.

Vollends offensichtlich aber ist, sowohl im Falle der 
Anordnung Nr. 1 wie Nr. 2, der S i c h e r u n g s 
z w e c k  der Übereignung an den Staat. Dieser kann 
sich an den. übereigneten Sachen schadlos halten und 
wird dies auch in aller Regel tun, wenn und soweit 
der Darlehnsschuldner seine Verpflichtung zur Ver
zinsung und Rückzahlung des Darlehns nicht erfüllt. 
Erst mit der vollen Erfüllung wird dem Schuldner 
das Eigentum übertragen (§ 3 Abs. 4 Satz 2 der An
ordnung Nr. 2). Bis dahin darf auch er über die Sachen 
nicht verfügen, sie insbesondere nicht an Dritte ver
äußern. Nach der Anordnung Nr. 2 darf er nicht ein
mal den Gebrauch der Sachen einem anderen über
lassen, sondern sie nur in seinem eigenen Haushalt 
verwenden (§ 3 Abs. 3).

Aus alledem ergibt sich — politökonomisch und 
rechtlich —, daß die Sachen zeitweilig — nämlich für 
die Laufzeit des staatlichen Darlehns — aus der Zir
kulation ausscheiden. Sie behalten an und für sich 
zwar den Warencharakter, ihre Zweckbestimmung 
aber ändert sich grundlegend, und zwar dahin, daß sie 
— durch ihre tatsächliche Existenz und ihren- Über
gang in das staatliche sozialistische Eigentum — nun
mehr der Sicherung des Staates gegen einen unab
hängig von ihm, insbesondere durch etwaige gesetz
widrige Eingriffe, eintretenden Vermögensverlust zu 
dienen haben.

Diese Zweckbestimmung aber muß sich dahin aus
wirken, daß sie dem — sei es aus welchen Gründen 
immer — anzuerkennenden Rechtsschutzbedürfnis des 
gutgläubigen Erwerbers vorzugehen hat. Das staatliche 
sozialistische Eigentum (Volkseigentum) ist die ent
scheidende ökonomische Grundlage der Arbeiter-und 
Bauern-Macht in der Deutschen Demokratischen Re
publik. Es ist zugleich die Eigentumsform, die ent
scheidend auf den Charakter aller gesellschaftlichen 
und rechtlichen Verhältnisse in unserem Staat und 
damit auf die planmäßige, proportionale Entwicklung 
unserer Volkswirtschaft einwirkt. Die von unserem 
Staat als fortgeltend sanktionierten Bestimmungen des 
deutschen Zivilrechts können also insoweit nicht an
gewendet werden, als sie diese Entwicklung stören 
oder beeinträchtigen würden. Das gilt auch für die 
Anwendung der in den §§ 932—936 BGB enthaltenen 
Vorschriften über den Eigentumserwerb in gutem 
Glauben. Zwar genießt auch das private, insbesondere 
das persönliche Eigentum der Bürger den Schutz der 
Verfassung und der Gesetze, aber gerade das Interesse 
unserer Arbeiter und Bauern verlangt eine Regelung 
des zivilrechtlichen Schutzes des Volkseigentums, die 
die ungesetzliche Veräußerung volkseigener Sachen 
verhindert, insoweit dadurch Störungen in der Wir
kung des ökonomischen Gesetzes einer planmäßigen 
Entwicklung unserer Volkswirtschaft eintreten kön
nen. Daß diese Beschränkung geltendes Recht der 
Deutschen Demokratischen Republik ist, folgt aus 
Art. 24, 144 Abs. 1 Satz 1 der Verfassung. Art. 24 
Abs. 1 Satz 2 der Verfassung besagt ausdrücklich, daß 
der Gebrauch des Eigentums „dem Gemeinwohl nicht 
zuwiderlaufen darf“. Schon der weitgespannte Begriff 
des Wortes „Gebrauch“ erfordert es, darunter auch 
die rechtliche Verfügung durch Erwerb oder Ver
äußerung des Eigentums zu verstehen. Aber auch 
Art. 23 Abs. 1 der Verfassung erklärt Beschränkungen 
des Eigentums und daher auch der Möglichkeiten, 
Eigentum zu erwerben, für zulässig.

Diese Erfordernisse bestehen nach der Auffassung 
des erkennenden Senats nicht nur für den staatlichen 
Produktionsmittelfonds, sondern auch für den Akku- 
mulations-, insbesondere aber für den Versicherungs
fonds.

Das etwaige eigene Privatinteresse der Bürger un
seres Staates muß also in dieser Frage hinter der 
notwendigen Wahrung des allgemeinen gesellschaft
lichen Interesses zurücktreten. Wer in solchen Fällen 
von einer echten Diskrepanz, d. h. von einem anta
gonistischen Widerspruch des beiderseitigen Interesses 
ausgeht, übersieht, daß der Schutz des Volkseigen
tums stets auch dem Interesse der werktätigen Bürger
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